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Hinweis:

Es wird darauf hingewiesen, dass gemaf § 12 Abs. 5 des Gesetzes Uber die Hochschulen
des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG NRW) eine Verletzung von
Verfahrens- oder Formvorschriften des Ordnungs- oder des sonstigen autonomen Rechts
der Hochschule nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden kann, es sei denn

1) die Ordnung ist nicht ordnungsgemarf bekannt gemacht worden,

2) das Prasidium hat den Beschluss des die Ordnung beschlieRenden Gremiums vorher
beanstandet,

3) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegentiber der Hochschule vorher geriigt und dabei
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt,
oder

4) bei der offentlichen Bekanntmachung der Ordnung ist auf die Rechtsfolge des
Rugeausschlusses nicht hingewiesen worden.



Prifungsordnung

fur den Studiengang Communication Systems and Networks
mit dem Abschlussgrad Master of Science

an der Fakultat fir Informations-, Medien- und Elektrotechnik
der Technischen Hochschule Kéin

Vom 04. Januar 2021

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes liber die Hochschulen des Landes Nord-
rhein-Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16. September 2014 (GV. NRW. S. 547) in der Fas-
sung des Gesetzes zur Anderung des Hochschulgesetzes vom 12. Juli 2019 (GV. NRW. S 425), ge-
andert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. September 2020 (GV. NRW. S. 890), hat die Technische
Hochschule Kdélin die folgende Prifungsordnung als Satzung erlassen:
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Geltungsbereich der Prifungsordnung; Modulhandbuch und Studien-
verlaufsplan

Diese Masterprifungsordnung (MPO) regelt das Studium und die Prifungen im Studiengang
Master Communication Systems and Networks an der Technischen Hochschule Kéln, Fakultat
fur Informations- Medien- und Elektrotechnik. Der Studiengang wird in Kooperation mit der
Hochschule Bonn-Rhein-Sieg angeboten. Der Studiengang kann ohne oder mit einem oder
mehreren der in Anlage 1 genannten Studienschwerpunkte absolviert werden.

Auf der Grundlage dieser Prifungsordnung erstellt die Technische Hochschule KdIn einen
Studienverlaufsplan (Anlage 1) und ein Modulhandbuch. Das Modulhandbuch beschreibt Inhalt,
intendierte Lernergebnisse und Aufbau der einzelnen Module unter Bertcksichtigung der wis-
senschaftlichen und hochschuldidaktischen Entwicklung und der Anforderungen der beruflichen
Praxis. Der Studienverlaufsplan dient den Studierenden als Empfehlung fir einen sachgerech-
ten Aufbau des Studiums.

Der Studiengang kann auch in Teilzeit absolviert werden. Die Fakultat halt einen alternativen
Studienverlaufsplan flr das Studium in Teilzeit nach § 62a Abs. 2 HG bereit.

Ziel des Studiums; Zweck der Prufungen; Abschlussgrad

Die Masterpriifung vermittelt einen weiteren berufsqualifizierenden Studienabschluss, der nach
§ 67 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 HG zur Zulassung zum Promotionsstudium berechtigt.

Das zur Masterpriifung fihrende Studium (§ 4) soll unter Beachtung der allgemeinen Studien-
ziele (§ 58 HG) den Studierenden auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse insbeson-
dere die forschungsbezogenen Inhalte ihres Studienfachs vermitteln.

Der Studiengang baut konsekutiv auf den Bachelorstudiengédngen Elektrotechnik und Techni-
sche Informatik der Technischen Hochschule Kéln und Computer Science der Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg auf.

Durch die Masterprifung (§ 5) soll festgestellt werden, ob die Studierenden weitere fiir eine
selbststandige Tatigkeit im Berufsfeld (employability) sowie fiir die Wahrnehmung von gesell-
schaftlicher Verantwortung in einer globalisierten Welt (global citizenship) notwendige grindli-
che Fachkenntnisse erworben haben und befahigt sind, auf der Grundlage wissenschaftlicher
Erkenntnisse und Methoden selbststéandig zu arbeiten und zu forschen.

Mit dem Bestehen der in § 5 aufgeflihrten Prifungen wird der berufsqualifizierende und wissen-
schaftliche Abschluss des Studiums erreicht. Auf Grund der bestandenen Prufungen wird nach
MafRgabe der nachfolgenden Bestimmungen der Hochschulgrad ,Master of Science” verliehen.

Zugangsvoraussetzungen

Voraussetzung fur die Aufnahme des Studiums ist der erfolgreiche Abschluss eines Hochschul-
studiums in einem technischen Studiengang mit einem Gesamtumfang von mindestens 210
Leistungspunkten (§ 12) nach dem European Credit Transfer System (ECTS), der Kompeten-
zen aus den Bereichen Mathematik, Physik, Elektrotechnik und Informatik im Umfang von zu-
sammen mindestens 110 Leistungspunkten vermittelt hat, mit dem Mindestabschlussgrad ,Ba-
chelor of Science® und einer Gesamtnote von mindestens ,gut” (2,3) oder einem anderen ein-
schlagigen Studiengang. Die Entscheidung Uber die Einschlagigkeit trifft der Prifungsaus-
schuss.
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Als weitere Studienvoraussetzung missen ausreichende Englischkenntnisse (Level B2 nach
dem europaischen Referenzrahmen oder gleichwertig) vor der Einschreibung nachgewiesen
werden. Das Studium Iasst sich bei geeigneter Modulwahl vollstandig in englischer Sprache ab-
solvieren. Wahlt die oder der Studierende im Studium Module, die in deutscher Sprache ange-
boten werden, so wird von ihr oder ihm eine Sprachkompetenz in deutscher Sprache erwartet,
wie sie der deutschen Sprachprifung fiir den Hochschulzugang (DSH - Stufe 2 oder gleichwer-
tig) entspricht. Ein Nachweis dieser Sprachkompetenz kann fir die Zulassung zur Lehrveran-
staltung und Modulpriifungen zur Voraussetzung gemacht werden.

In Ausnahmefallen kann die Aufnahme des Studiums bereits vor dem Erwerb der Zugangsvo-
raussetzungen nach Absatz 1 erfolgen, wenn diese spatestens innerhalb von sechs Monaten,
gerechnet ab dem Zeitpunkt der Einschreibung, nachgewiesen wird. Liegen die Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 nicht in vollem Umfange vor, so kann auch eine Zulassung mit der Auflage
erfolgen, fehlende Voraussetzungen beispielsweise durch erfolgreichen Besuch bestimmter
Lehrveranstaltungen aus Bachelorstudiengangen bis zur Anmeldung der Masterarbeit nachzu-
weisen. Art und Umfang dieser Auflagen werden vom Priifungsausschuss individuell auf Basis
der im Rahmen des vorangegangenen Studienabschlusses absolvierten Studieninhalte festge-
legt.

Studienbewerberinnen und —bewerber missen ihre Motivation fur das Masterstudium in einem
ca. zweiseitigen englischsprachigen Motivationsschreiben ausfihrlich darlegen. Das Motivati-
onsschreiben wird fir die Feststellung der studiengangbezogenen Eignung herangezogen.
Ohne entsprechendes Motivationsschreiben wird die Bewerbung nicht berticksichtigt. Zur Fest-
stellung der Eignung oder Motivation kdnnen dariiber hinaus Auswahlgesprache gefuhrt wer-
den.

Bewerberinnen und Bewerber nehmen an einem Auswahlverfahren teil. Dabei werden auf
Grundlage der eingereichten Bewerbungsunterlagen die folgenden Kriterien Gberprift und be-
wertet:

a) Bisherige Studieninhalte und deren fachliche Einschlagigkeit

b) Bisherige Studienleistungen

c) Bisheriger akademischer und beruflicher Werdegang

d) Gegebenenfalls Studiengangrelevanz der Inhalte der bisherigen Berufstatigkeit

e) Personliche Motivation zur Aufnahme des Masterstudiums.

Die Einschreibung ist zu versagen, wenn die Studienbewerberin oder der Studienbewerber in
dem gewahlten Studiengang an einer Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine
nach der Prifungsordnung erforderliche Priifung endgiiltig nicht bestanden oder den Prifungs-
anspruch hierin verloren hat; dies gilt entsprechend fiir Studiengange, die eine erhebliche in-
haltliche Nahe zu dem vorliegenden Studiengang aufweisen.

Regelstudienzeit

Das Studium umfasst bei einem Vollzeitstudium (siehe Anlage 1) eine Regelstudienzeit von drei
Semestern. Der Gesamtstudienumfang betragt 90 Leistungspunkte (§ 12) nach dem European
Credit Transfer System (ECTS). Die Regelstudienzeit schlie3t die Prifungszeit ein.

Ein Teil der Studienleistungen kann auch an einer auslandischen Hochschule erbracht werden
(Auslandssemester). Naheres dazu regelt die vom Fakultatsrat verabschiedete 'Richtlinien zur
Anerkennung von im Ausland an einer Hochschule erbrachten Leistungen' in der jeweils gulti-
gen Fassung.

Die Einschreibung in das erste Semester erfolgt jeweils sowohl zum Winter- als auch zum Som-
mersemester.



Allgemeines

§5
(1)

©)

(4)

()

@)

§7
(1)

Umfang und Gliederung der Prifung; Prifungsfrist

Das Studium ist in einzelne Module untergliedert. Das Nahere zum Studienaufbau ergibt sich
aus § 23 und dem Studienverlaufsplan (Anlage 1). Der Studienerfolg wird durch studienbeglei-
tende Prifungen (Modulprifungen) und die Masterarbeit sowie das Kolloquium festgestellt.
Gruppenprifungen sind zulassig.

Die Modulprifungen sollen jeweils zu dem Zeitpunkt stattfinden, an dem das zugehdrige Modul
nach dem Studienverlaufsplan abgeschlossen wird.

Der Studienverlauf, die Prifungsverfahren und der Studienverlaufsplan sind so zu gestalten,
dass alle zu absolvierenden Priifungen innerhalb der Regelstudienzeit vollstandig abgelegt wer-
den kénnen. Der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit gemag § 26 soll bei planmaRigem Stu-
dium vor Ende des vorletzten Fachsemesters der Regelstudienzeit erfolgen.

Die Prufungsverfahren berlcksichtigen auf rechtzeitig im Vorhinein zu stellenden Antrag hin die
gesetzlichen Mutterschutzfristen und die Fristen der Elternzeit sowie Ausfallzeiten durch Pflege
oder Versorgung von Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnerinnen und Lebenspartnern oder
eines in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Verschwagerten, wenn diese oder die-
ser pflege- oder versorgungsbedurftig ist. Gleiches gilt fiir vorgebrachte und durch arztliches
Attest oder auf andere Weise glaubhaft gemachte Nachteile aufgrund einer Behinderung oder
chronischen Erkrankung.

Prufungsausschuss

Fir die Organisation der Priifungen und die durch diese Priifungsordnung zugewiesenen Auf-
gaben bildet die Fakultat fir Informations- Medien- und Elektrotechnik einen Priifungsaus-
schuss. Der Priifungsausschuss ist ein unabhangiges Priifungsorgan der Fakultat.

Der Prifungsausschuss wird mit Ausnahme des Mitglieds unter Punkt e) vom Fakultatsrat ge-
wahlt und besteht aus acht Personen:

a) der oder dem Vorsitzenden und der oder dem stellvertretenden Vorsitzenden aus der
Gruppe der Professorinnen oder Professoren;

b) zwei weiteren Mitgliedern aus der Gruppe der Professorinnen oder Professoren;

c) einem Mitglied aus der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und

d) zwei Mitgliedern aus der Gruppe der Studierenden,

e) der Studiengangsleiterin oder dem Studiengangleiter des Studienganges an der Hoch-
schule Bonn-Rhein-Sieg.

Mit Ausnahme der oder des Vorsitzenden und der oder des stellvertretenden Vorsitzenden sol-
len fur alle Mitglieder des Priifungsausschusses auch eine Vertreterin oder ein Vertreter ge-
wahlt werden. Die Amtszeit der hauptberuflich an der Hochschule tatigen Mitglieder und ihrer
Vertreterinnen oder Vertreter betrégt zwei Jahre, die der studentischen Mitglieder und ihrer Ver-
treterinnen oder Vertreter ein Jahr. Wiederwahl ist zulassig.

Rechte und Pflichten des Prifungsausschusses

Der Priufungsausschuss tbernimmt die Prifungsorganisation, achtet auf die Einhaltung der
Prufungsordnung und sorgt fur die ordnungsgeméafie Durchfihrung der Prifungen. Er ist insbe-
sondere zustandig fur die Entscheidung Uber Widerspriche gegen in Priufungsverfahren ge-
troffene Entscheidungen.
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Daruber hinaus hat der Prifungsausschuss dem Fakultatsrat Uber die Entwicklung der Prifun-
gen und Studienzeiten auf Verlangen zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der Pru-
fungsordnung, des Modulhandbuchs und der Studienverlaufsplane. Der Priifungsausschuss
kann die Erledigung seiner Aufgaben fir alle Regelfalle (insbesondere Entscheidungen tber
Rucktrittsersuchen und Uber Antrage auf Anerkennung von Leistungen) auf die Vorsitzende
oder den Vorsitzenden oder ein anderes Mitglied aus der Gruppe der Professorinnen und Pro-
fessoren des Prifungsausschusses Ubertragen; dies gilt nicht fur die Entscheidung tUber Wider-
spriche.

Die Mitglieder des Prifungsausschusses und eine Beauftragte oder ein Beauftragter des Prasi-
diums haben das Recht, bei der Abnahme von Prifungen zugegen zu sein. Ausgenommen
sind studentische Mitglieder des Prifungsausschusses, die sich zu demselben Prifungszeit-
raum der gleichen Prifung zu unterziehen haben.

Der Prifungsausschuss tagt nicht-6ffentlich.

BeschlUsse des Prifungsausschusses

Der Prifungsausschuss ist beschlussfahig, wenn neben der oder dem Vorsitzenden oder der
oder dem stellvertretenden Vorsitzenden ein weiteres Mitglied aus der Gruppe der Professorin-
nen oder Professoren und mindestens zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend
sind. Er beschlieRt mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der
oder des Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder sowie die akademischen Mitarbeiterinnen
oder Mitarbeiter des Priifungsausschusses wirken bei padagogisch-wissenschaftlichen Ent-
scheidungen, insbesondere bei der Anerkennung oder sonstigen Beurteilung von Studien- und
Prufungsleistungen, sowie bei der Bestellung von Priferinnen und Prifern oder Beisitzerinnen
und Beisitzern nicht mit. An der Beratung und Beschlussfassung Uber Angelegenheiten, die die
Festlegung von Prifungsaufgaben oder die ihre eigene Prifung betreffen, nehmen die studenti-
schen Mitglieder des Priifungsausschusses nicht teil.

Die Mitglieder des Priifungsausschusses, deren Vertreterinnen oder Vertreter, die Priferinnen
und Prifer sowie die Beisitzerinnen und Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. So-
fern sie nicht im &ffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den des Prifungsausschusses zur Verschwiegenheit zu verpflichten.

Belastende Entscheidungen des Prifungsausschusses beziehungsweise seiner oder seines
Vorsitzenden sind der oder dem Betroffenen unverziglich mitzuteilen. Ihr oder ihm ist gegebe-
nenfalls vorher Gelegenheit zum rechtlichen Gehoér zu geben.

Priferinnen und Prifer sowie Beisitzerinnen und Beisitzer

Der Prifungsausschuss bestellt die Priferinnen und Prifer, Beisitzerinnen und Beisitzer. Zur
Pruferin oder zum Prifer darf nur bestellt werden, wer selbst mindestens die durch die Prifung
festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt und, sofern nicht zwingende
Griinde eine Abweichung erfordern, in dem Prifungsfach eine einschlagige, selbstandige
Lehrtatigkeit ausgeubt hat. Zur Beisitzerin oder zum Beisitzer darf nur bestellt werden, wer min-
destens die entsprechende Masterpriifung oder eine vergleichbare Priifung abgelegt oder eine
vergleichbare Qualifikation erworben hat (sachkundige Beisitzerin oder sachkundiger Beisitzer).
Die Pruferinnen und Prifer sind in ihrer Prifungstatigkeit unabhangig.

Wird eine mundliche Prifung von mehreren Prifenden angeboten, kann die oder der Studie-
rende (mit Ausnahme miuindlicher Erganzungsprifungen, falls diese in dem Studiengang vorge-
sehen sind) eine dieser Personen als Priferin oder Priufer vorschlagen. Die oder der Studie-
rende kann ferner eine Pruferin oder einen Prifer als Betreuerin beziehungsweise Betreuer der



Allgemeines

Masterarbeit vorschlagen. Auf den Vorschlag der oder des Studierenden ist nach Moglichkeit
Rucksicht zu nehmen.

Der Prifungsausschuss achtet darauf, dass die Prifungsverpflichtungen mdéglichst gleichmaRig
auf die Priferinnen und Priifer verteilt werden. Die oder der Vorsitzende des Prifungsaus-
schusses sorgt dafiir, dass den Studierenden die Namen der Priferinnen oder Prifer rechtzei-
tig bekannt gegeben werden. Die Bekanntgabe soll zugleich mit der Zulassung zur Prifung, in
der Regel mindestens zwei Wochen vor der Priifung oder der Ausgabe der Masterarbeit erfol-
gen. Die Bekanntgabe durch Aushang oder in einem elektronischen Prifungsverwaltungssys-
tem ist ausreichend.

§ 10 Anerkennung von Studien- und Prufungsleistungen

(1)

()

©)

(4)

(6)

Studien- und Priifungsleistungen, die im Geltungsbereich des Ubereinkommens (iber die Aner-
kennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in der europaischen Region vom 11. April
1997 (BGBI. 11 2007, S. 712 — so genannte Lissabonner Anerkennungskonvention) erbracht
worden sind, werden auf Antrag anerkannt, wenn sie sich nicht nachweislich wesentlich von
den geforderten Studien- und Priifungsleistungen unterscheiden. Die Entscheidung ist nach
Vorlage aller erforderlichen Unterlagen im Regelfall innerhalb von sechs Wochen zu treffen.
Wird die Anerkennung solcher Leistungen abgelehnt, ist hieriiber ein begriindeter Bescheid zu
erteilen. Im Falle einer beabsichtigten Ablehnung kann das Prasidium zur Uberpriifung der Ent-
scheidung angerufen werden.

Studien- und Prifungsleistungen, die in Studiengangen aufierhalb des Geltungsbereichs der
Lissabonner Anerkennungskonvention erbracht worden sind, werden auf Antrag entsprechend
Absatz 1 anerkannt.

Leistungen, die aulRerhalb eines Studiums erbracht worden sind, kénnen auf Antrag als
Studien- und Prufungsleistungen anerkannt werden, wenn sie gleichwertig zu den geforderten
Studien- und Prifungsleistungen sind. Eine Anerkennung solcher Leistungen ist h6chstens im
Umfang von bis zur Halfte der insgesamt fiir den Studienabschluss geforderten Studien- und
Prifungsleistungen moglich.

Fur Studien- und Prifungsleistungen, die anerkannt werden, wird die entsprechende Anzahl
von Leistungspunkten nach dem ECTS laut Studienverlaufsplan (Anlage 1) gutgeschrieben. Im
Falle einer nur teilweisen Anerkennung reduziert sich die Zahl der gutzuschreibenden ECTS-
Punkte entsprechend. Unbenotete Prifungsleistungen aus anderen Hochschulen oder anderen
Studiengangen werden nach den Absatzen 2 und 3 anerkannt. Sie werden im Zeugnis entspre-
chend gekennzeichnet und bei der Gesamtnotenbildung nicht berlcksichtigt.

Studien- und Prifungsleistungen, die im gleichen Studiengang oder in dem gleichen Modul an
der Technischen Hochschule Koéln erbracht worden sind, werden von Amts wegen Ubertragen.

Die nach den Absatzen 1 bis 5 erforderlichen Feststellungen und Entscheidungen trifft der Pri-
fungsausschuss oder eine von ihm dazu beauftragte Person, im Zweifelsfall nach Anhérung der
fur die betreffenden Module zustandigen Priferinnen und Prifer.

§ 11 Bewertung von Prufungsleistungen

(1)

Die Gesamtpriifungsleistung jedes Moduls ist durch Noten differenziert und nachvollziehbar zu
beurteilen; innerhalb der Gesamtpriifungsleistung kdnnen einzelne Teilleistungen unbenotet
bleiben. Im Ausnahmefall kdnnen auch unbenotete Module vorgesehen werden. Die Bewertung
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ist auf Anforderung des Prifungsausschusses schriftlich zu begriinden. Die Noten fir die ein-
zelnen Prufungsleistungen werden von der jeweiligen Pruferin oder dem jeweiligen Prifer fest-
gesetzt.

Benotete und unbenotete Module sind in den §§ 23, 24 und/oder im Studienverlaufsplan aufge-
fuhrt.

Fur die Bewertung der Prifungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1,0/1,3 = sehrgut = eine hervorragende Leistung;
1,7/2,0/2,3 = gut = eine Leistung, die erheblich tiber den durchschnittli-
chen Anforderungen liegt;

2,7/3,0/3,3 = befriedi- = eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen
gend entspricht;

3,7/4,0 = ausrei- = eine Leistung, die trotz ihrer Mangel noch den Anfor-
chend derungen genugt;

5 = nicht aus- = eine Leistung, die wegen erheblicher Mangel den An-
reichend forderungen nicht mehr gentgt.

Die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind ausgeschlossen.

Bei der Bildung von Noten aus Zwischenwerten ergibt ein rechnerischer Wert

bis 1,5 die Note ,sehr gut*

Uber 1,5 bis 2,5 die Note ,gut"

Uber 2,5 bis 3,5 die Note ,befriedigend”
Uber 3,5 bis 4,0 die Note ,ausreichend*

Uber 4,0 die Note ,nicht ausreichend*

Hierbei werden Zwischenwerte nur mit der ersten Dezimalstelle bertcksichtigt; alle weiteren
Stellen hinter dem Komma werden ohne Rundung gestrichen.

Sind mehrere Priferinnen oder Prifer an einer Prifung beteiligt, so bewerten sie die Gesamt-
prufungsleistung gemeinsam, sofern nicht nachfolgend etwas anderes bestimmt ist. Bei nicht
Ubereinstimmender Beurteilung ergibt sich die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzel-
bewertungen entsprechend Absatz 4.

Eine Prifung ist bestanden, wenn die Priifungsleistung mindestens als ,ausreichend” bewertet
worden ist. Besteht die Modulprifung aus mehreren einzelnen Prifungsleistungen (Teil- oder
Einzelleistung), ist das Modul bestanden, wenn alle einzelnen Prifungsleistungen bestanden
sind.

Die Bewertung der Prifungsleistungen muss innerhalb von sechs Wochen erfolgen und den
Studierenden mitgeteilt werden. Die Bekanntmachung durch Aushang oder in einem elektroni-
schen Prifungsverwaltungssystem ist ausreichend. Die Bewertung der Masterarbeit ist den
Studierenden nach spatestens acht Wochen mitzuteilen.

§ 12 Leistungspunkte (Credits) nach dem ECTS (European Credit Transfer

(1)

System)

Jedem Modul des Masterstudiengangs werden Leistungspunkte zugeordnet, die eine Anerken-
nung im Rahmen des European Credit Transfer Systems (ECTS) ermdglichen. Sie sind ein
quantitatives MaR flr den gesamten zeitlichen Arbeitsaufwand, bestehend aus Prasenzzeiten,



Allgemeines

@)

(4)

(®)

Zeiten fur Vor- und Nachbereitung der Veranstaltung, Selbststudium sowie fur Prifung und Pri-
fungsvorbereitung, den durchschnittlich begabte Studierende aufbringen mussen, um die Lehr-
veranstaltung erfolgreich abzuschlieRRen.

Der fiir ein erfolgreiches Studium nach Studienverlaufsplan zugrunde gelegte Arbeitsaufwand
fur ein Studienjahr liegt bei 60 Leistungspunkten. Dabei entspricht ein Leistungspunkt einem
studentischen Arbeitsaufwand von 25 bis 30 Stunden, so dass die Arbeitsbelastung im Vollzeit-
studium pro Semester in der Vorlesungs- und der vorlesungsfreien Zeit insgesamt 750 bis 900
Stunden betragt. Dies entspricht 32 bis 39 Stunden pro Woche bei 46 Wochen im Jahr.

Leistungspunkte werden nur bei erfolgreichem Abschluss eines Moduls vergeben. Das bedeu-
tet, dass fur jede mindestens mit ,ausreichend“ bestandene, benotete Modulpriifung im Sinne
des § 11 Abs. 2 und 6 die volle Punktzahl unabhangig von der erreichten Einzelnote vergeben
wird. Insgesamt sind fiir den erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums 90 Leistungspunkte
erforderlich.

Die Zuordnung von Leistungspunkten zu einzelnen Modulen sowie zu Masterarbeit und Kollo-
quium ergibt sich aus dem Studienverlaufsplan (Anlage 1) und wird im Modulhandbuch naher
erlautert.

An anderen Hochschulen innerhalb und auRerhalb des Geltungsbereichs des Grundgesetzes
nach dem ECTS erbrachte Leistungspunkte werden nach § 10 mit der Punktzahl anerkannt, die
fur die Leistung im aktuellen Studiengang vorgesehen ist. Bei einer teilweisen Anerkennung re-
duziert sich die Zahl der gutzuschreibenden ECTS-Punkte entsprechend, siehe § 10 Abs. 4
Satz 2.

§ 13 Bewertung von Prifungsleistungen nach dem ECTS-Notensystem

Das den Studierenden ausgestellte Zeugnis nach § 31 Abs. 1 weist auch eine Notenvertei-
lungsskala zur relativen Einstufung der Gesamtnote aus, die den Vorgaben des ECTS und den
Hinweisen von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz folgt.

§ 14 Wiederholung von Prifungsleistungen

(1)

()
@)

Im Falle des Nichtbestehens kdnnen die Masterarbeit und das Kolloquium je einmal und die
Modulprifungen je zweimal wiederholt werden. Es wird empfohlen, nicht bestandene Priifun-
gen spatestens binnen eines Jahres zu wiederholen.

Eine mindestens als ,ausreichend” bewertete Priifung kann nicht wiederholt werden.

Ist eine Modulprifung nicht bestanden und besteht die Priifung eines Moduls aus mehreren
Einzelleistungen oder einer Kombination unterschiedlicher Priifungsformen, beschrankt sich die
Wiederholung auf die jeweils nicht bestandene Einzelleistung.

§ 15 Versaumnis, Rucktritt, Tauschung

(1)

Eine Prifungsleistung gilt als ,nicht ausreichend” (5,0) beziehungsweise bei unbenoteten Pri-
fungsleistungen ,nicht bestanden” bewertet, wenn die oder der Studierende zu einem Prufungs-
termin ohne triftige Griinde nicht erscheint, nach Beginn der Prifung ohne triftige Griinde von
der Prufung zuricktritt oder die Prifungsleistungen nicht vor Ablauf der Prifungszeit erbringt.
Satz 1 gilt entsprechend, wenn die oder der Studierende die Masterarbeit nicht fristgemaf ab-
liefert.

Die fir den Ricktritt oder das Versaumnis geltend gemachten Griinde missen dem Prifungs-
ausschuss unverzuglich angezeigt, schriftlich dargelegt und glaubhaft nachgewiesen werden.
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@)

®)

(6)

Bei Krankheit der oder des Studierenden wird die Vorlage eines nachvollziehbaren arztlichen
Attestes verlangt, aus dem hervorgeht, dass sie oder er prifungsunfahig ist. Erfolgt der Ruick-
tritt wahrend einer Prifung, ist dies zudem zu Protokoll zu erklaren und durch die oder den Auf-
sichtfiihrenden in das Protokoll aufzunehmen. Erkennt der Prifungsausschuss die Griinde an,
so wird der oder dem Studierenden mitgeteilt, dass sie oder er die Zulassung zu der entspre-
chenden Prifungsleistung erneut beantragen kann.

Versucht die oder der Studierende das Ergebnis ihrer oder seiner Priifungsleistung durch Tau-
schung oder Benutzung nicht zulassiger Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Pru-
fungsleistung als ,nicht ausreichend® (5,0) beziehungsweise ,nicht bestanden® bewertet. Das
MitfGhren nicht zuldssiger Hilfsmittel kann bereits eine Tauschungshandlung darstellen. Unzu-
lassige Hilfsmittel sind alle nicht ausdricklich zur jeweiligen Prufung zugelassenen Unterlagen,
elektronischen Arbeitshilfen, sonstige technische Gerate oder Hilfsmittel u.A. Fur schriftliche
Ausarbeitungen gilt, dass die Ubernahme fremden geistigen Eigentums (Textstellen, Bilder,
Statistiken etc. anderer Urheber aus offline- oder online-Quellen) als Zitate zu kennzeichnen
sind (siehe auch die Richtlinien des Prasidiums der TH KoIn zur Sicherung guter wissenschaftli-
cher Praxis und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten vom 08.01.2016 in ihrer
jeweils aktuellen Fassung). Auch die Ubernahme jedweder nicht selbst erzeugter Lésungsarte-
fakte (z.B. Programmcodes, technische Zeichnungen, technische oder naturwissenschaftliche
Modelle und Simulationen) in eigene technische Lésungsdokumente ist als Plagiat zu werten,
wenn die Quelle nicht gekennzeichnet wird. Die Wiederholung einer Priifung im Falle eines Pla-
giatsvorwurfs kann von der Erfillung von Auflagen, etwa der erfolgreichen Teilnahme an einem
Seminar oder Workshop zur Technik wissenschaftlichen Arbeitens, abhangig gemacht werden.

Wer den ordnungsgemafien Ablauf der Priifung stort, kann von der jeweiligen Priferin oder
dem jeweiligen Priifer beziehungsweise der oder dem Aufsichtflihrenden, in der Regel nach Ab-
mahnung, von der Fortsetzung der Prifungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt
die betreffende Prifungsleistung als ,nicht ausreichend® (5,0) beziehungsweise ,nicht bestan-
den® bewertet. Die Griinde fiir den Ausschluss sind in einer Niederschrift Gber den Prifungsver-
lauf (Protokoll) aktenkundig zu machen. In diesem Fall kann die oder der Betroffene verlangen,
dass diese Entscheidung vom Priifungsausschuss uberprift wird. Dies gilt entsprechend bei
Feststellungen einer Priferin oder eines Prifers beziehungsweise einer oder eines Aufsichtfuh-
renden gemal Absatz 3. Im Falle eines Tauschungsvorwurfs ist unbeschadet der Vorschriften
des Verwaltungsverfahrensgesetzes fur das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) die oder
der Vorsitzende des Prifungsausschusses berechtigt, den Prifling zur Ermittlung der beweiser-
heblichen Tatsachen zu befragen. Die Priferinnen und Prifer kdbnnen zu der Befragung hinzu-
gezogen werden.

Im Falle eines mehrfachen oder sonstigen schwerwiegenden Tauschungsversuches (zum Bei-
spiel bei extremen Plagiaten durch vollstidndige Ubernahmen — oder geschickter Verschleierung
derselben — langerer Textpassagen etc., die nicht als Zitate gekennzeichnet sind) kann der
Prifungsausschuss beschliel3en, dass die Prifung als endgultig nicht bestanden gilt und der
Prifling deshalb exmatrikuliert wird.

Der Tauschungsversuch kann dariiber hinaus als Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbul3e ge-
ahndet werden. Naheres ist in § 63 Abs. 5 HG geregelt.
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Modulpriafungen

§ 16 Ziel, Umfang und Form der Modulprifungen

(1)

()

@)

(®)

(6)

(7)

Das Studium ist in einzelne Module unterteilt, die jeweils mit einer Priifung abgeschlossen wer-
den und sich auf ein, hochstens zwei Studiensemester erstrecken. Die Kompetenzen eines Mo-
duls kénnen in einer oder mehreren Veranstaltungen mit unterschiedlichen Lehr- und Lernfor-
men vermittelt werden. Die Modulprifung kann sich in mehrere einzelne Prifungsleistungen mit
gleicher oder unterschiedlicher Prifungsform nach den §§ 19 bis 22 untergliedern. In den Pri-
fungen soll anhand der in der Modulbeschreibung definierten intendierten Lernergebnisse fest-
gestellt werden, ob und in welcher Qualitat die Studierenden die intendierten Lernergebnisse
der Module erreicht haben. Relevante Fachinhalte vorangegangener Module kdnnen vorausge-
setzt werden.

Lehrveranstaltungen und Prifungen kénnen auch in englischer Sprache abgehalten werden.
Naheres ergibt sich aus den §§ 23, 24 sowie dem Studienverlaufsplan (Anlage 1) und dem Mo-
dulhandbuch.

Die Priufungsform orientiert sich an den Erfordernissen des jeweiligen Moduls. Dabei sind
schriftliche oder elektronische Klausurarbeiten (§§ 19, 20) mit einer Bearbeitungszeit von 30 bis
180 Minuten, mindliche Prufungen (§ 21) von 10 bis 45 Minuten Dauer pro Prufling und weitere
Prafungsformen (§ 22) sowie Kombinationen dieser Prufungsformen zulassig.

Die Gesamtpriifungsbelastung der Studierenden je Modulprifung soll bei Modulpriifungen, die
eine Kombination mehrerer Prifungsformen beinhalten, nicht hdher liegen, als bei Vorliegen
von nur einer Prifungsform.

Der Prifungsausschuss legt in der Regel zu Beginn eines Semesters im Benehmen mit den
Pruferinnen und Prifern fur jedes Modul die Prifungsform und die Prifungsmodalitaten unter
Beachtung der Studierbarkeit und der Modulbeschreibung fest, soweit nicht im Studienverlaufs-
plan oder im Modulhandbuch bereits verbindliche Regelungen enthalten sind. Besteht die Pri-
fung innerhalb eines Moduls aus mehreren Einzelleistungen oder einer Kombination unter-
schiedlicher Prifungsformen, ist darlber hinaus auch die Gewichtung der einzelnen Prifungs-
teile zueinander festzulegen. Ist keine besondere Gewichtung festgelegt, ist die Gesamtnote
nach § 11 Abs. 5 aus dem arithmetischen Mittel der jeweiligen Einzelbewertungen zu bilden.

Der Prifungszeitraum fir die Klausuren und muindlichen Prifungen wird vom Prifungsaus-
schuss in der Regel einen Monat vor dem Priifungszeitraum im Benehmen mit den Priferinnen
und Prifern fur alle Studierenden der jeweiligen Modulprifung einheitlich und verbindlich fest-
gelegt. Die Bekanntgabe durch Aushang oder in einem elektronischen Prifungsverwaltungs-
system ist ausreichend.

Im Falle weiterer Prifungsformen legt die Priferin oder der Prifer den Terminplan fir die Er-
bringung der Prufungsleistungen im ersten Viertel der Veranstaltung fest und zeigt dies dem
Prifungsausschuss an. In dieser Zeitspanne gibt die Priferin oder der Priifer den Terminplan
fur die Erbringung der Priifungsleistungen bekannt. Die Bekanntgabe durch Aushang oder in
einem elektronischen Priifungsverwaltungssystem bzw. einem anderen durch die Hochschule
bereitgestellten System ist ausreichend. § 18 Abs. 1 Satz 2 und 3 findet keine Anwendung.

§ 17 Zulassung zu Modulprifungen

(1)

Die Teilnahme an einer Priifung setzt die Zulassung zu dieser voraus. Der Antrag auf Zulas-
sung ist in dem vom Priifungsausschuss festgesetzten Anmeldungszeitraum tber das vom Stu-
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()

©)

(4)
®)

(7)

dierenden- und Priifungsservice zur Verfligung gestellte elektronische An- und Abmeldeverfah-
ren oder in Ausnahmefallen schriftlich an den Studierenden- und Prifungsservice zu richten.
Die Studentin oder der Student muss sich durch Einsicht in das elektronische Priifungsverwal-
tungssystem davon Uberzeugen, dass die Anmeldung korrekt vermerkt ist.

Zu einer Prifung kann nur zugelassen werden, wer an der Technischen Hochschule Kéln als
Studentin oder Student eingeschrieben oder als Zweithorer oder Zweithérerin nach § 52 Abs. 1
und 2 HG zugelassen ist.

Fur die Zulassung zu den Modulprifungen kann das Bestehen von Prifungsvorleistungen,
Praktika, semsterbegleitenden Teilleistungen oder weiterer Modulprifungen zur Voraussetzung
gemacht werden; Naheres hierzu regelt § 24 in Verbindung mit dem Studienverlaufsplan (An-

lage 1).
(gegenstandslos)

Dem Antrag ist bei mindlichen Prifungen eine Erklarung beizufiigen oder bis zu einem vom
Prufungsausschuss festgesetzten Termin nachzureichen, ob der Teilnahme von Studierenden
des gleichen Studiengangs als Zuhdrerinnen und Zuhdrer widersprochen wird.

Der Antrag auf Zulassung zu einer Modulprifung kann beim Studierenden- und Prifungsser-
vice Uber das zur Verfiigung gestellte elektronische An- und Abmeldeverfahren oder in Ausnah-
mefallen schriftlich bis eine Woche vor dem festgesetzten Priifungstermin ohne Anrechnung auf
die Zahl der moglichen Prifungsversuche zuriickgenommen werden.

Die Zulassung ist zu versagen, wenn

a) die in Absatzen 1 bis 4 genannten Voraussetzungen nicht erflllt sind oder

b) Unterlagen unvollstandig sind und nicht bis zu dem vom Priifungsausschuss festgesetzten
Termin erganzt werden oder

c) die oder der Studierende im Geltungsbereich des Grundgesetzes

— die Master- oder eine sonstige Abschlusspriifung im gleichen Studiengang oder
— eine entsprechende Prifung in einem Studiengang mit erheblicher inhaltlicher Nahe

endgliltig nicht bestanden hat.

Im Ubrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn die oder der Studierende im gleichen
Studiengang an einer anderen Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes den Pri-
fungsanspruch, z.B. durch Versdumen einer Wiederholungsfrist, verloren hat.

§ 18 Durchflihrung von Modulprifungen

(1)

()

Fur die Modulprifungen nach §§ 19 bis 21 ist in der Regel ein Prifungstermin in jedem Semes-
ter anzusetzen. Jede Prufung ist jedoch mindestens einmal jahrlich anzubieten. Prifungen sol-
len, soweit die Prifung nicht semesterbegleitend stattfindet, innerhalb von Priifungszeitraumen
stattfinden, die vom Prifungsausschuss festgesetzt und bei Semesterbeginn oder zum Ende
des vorhergehenden Semesters bekannt gegeben werden. Prifungstermine sollen so ange-
setzt werden, dass infolge der Terminierung keine Lehrveranstaltungen ausfallen. Priifungsab-
laufe (insbesondere bei miindlichen Prifungen einschliel3lich Prasentationen) sollen hinrei-
chend dokumentiert werden.

Die Termine der einzelnen Prifungen und die Zulassung zur Prifung werden den Studierenden
rechtzeitig, in der Regel mindestens zwei Wochen vor der betreffenden Prifung, bekannt gege-
ben. Die Bekanntgabe durch Aushang oder in einem elektronischen Prifungsverwaltungssys-
tem ist ausreichend.
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Studierende haben sich auf Verlangen mit einem amtlichen Lichtbildausweis und der elektroni-
schen Studierendenkarte (MultiCa) auszuweisen.

Macht eine Studentin oder ein Student durch ein arztliches Zeugnis oder auf andere Weise
glaubhaft, dass sie oder er wegen einer Behinderung oder chronischen Erkrankung im Sinne
des § 3 Behindertengleichstellungsgesetz nicht in der Lage ist, die Priifung, Studienleistung o-
der Zulassungspriifung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form oder Zeit abzulegen,
entscheidet die oder der Vorsitzende des Prifungsausschusses nach pflichtgemafiiem
Ermessen, ob, in welcher Form und in welchem Umfang ein Nachteilsausgleichs gewahrt wird.
Antrage auf Nachteilsausgleich sind rechtzeitig (in der Regel spatestens bei Anmeldung zur
Prifung und mindestens zwei Monate vor der Priifung oder bis zu einem durch die Vorsitzende
oder den Vorsitzenden des Prifungsausschusses bestimmten Termin) und mit allen erforderli-
chen Unterlagen zu stellen. Die Entscheidung Uber den Antrag ergeht binnen angemessener
Frist (in der Regel binnen eines Monats nach Antragstellung beziehungsweise mindestens ei-
nen Monat vor Beginn der Prifung beziehungsweise Ausgabe der Aufgabenstellung). Die oder
der Beauftragte fur Studierende mit Behinderungen oder chronischen Erkrankungen nach § 62b
HG kann vor der Entscheidung angehort werden. Die Satze 1 bis 4 finden in Ausnahmefallen
auch bei einer voribergehenden gesundheitlichen Beeintrachtigung Anwendung.

Schriftliche oder mindliche Prifungsleistungen sind ab dem zweiten Wiederholungsversuch
von Modulprifungen, Teilmodulprifungen oder gesondert bewerteten Einzelleistungen sowie in
Prufungen, mit denen der Studiengang abgeschlossen wird, von mindestens zwei Priferinnen
oder Prifern zu bewerten.

Uber den Verlauf von Priifungen nach_§§ 19 und 20 ist ein Protokoll zu fiihren, in das mindes-
tens die Namen der Protokoll- beziehungsweise Aufsichtfiihrenden und der Prifungskandidatin-
nen und Prifungskandidaten, Beginn und Ende der Priifung sowie eventuelle besondere Vor-
kommnisse aufzunehmen sind.

§ 19 Klausurarbeiten

(1)

()

©)

In den Klausurarbeiten soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er in begrenz-
ter Zeit und mit beschrankten Hilfsmitteln Themen oder Fragestellungen aus Gebieten des
jeweiligen Moduls mit gelaufigen wissenschaftlichen Methoden ihrer oder seiner Fachrichtung
erkennt und auf richtigem Wege zu einer Losung finden kann.

Eine Klausurarbeit findet unter Aufsicht statt. Uber die Zulassung von Hilfsmitteln entscheidet
die Priferin oder der Prifer.

Die Klausurarbeit wird in der Regel von nur einer Priferin oder einem Prufer gestellt. In fachlich
begriindeten Fallen, insbesondere wenn in einem Modul mehrere Fachgebiete zusammenfas-
send geprift werden, kann die Prifungsaufgabe auch von mehreren Priiferinnen oder Prifern
gestellt werden. In diesem Fall legen die Priferinnen oder Prifer die Gewichtung der Anteile an
der Prifungsaufgabe vorher gemeinsam fest; ungeachtet der Anteile und ihrer Gewichtung be-
urteilt jede Priferin oder jeder Priifer die gesamte Klausurarbeit. Abweichend davon kann der
Prifungsausschuss wegen der Besonderheit eines Fachgebietes bestimmen, dass die Priferin
oder der Prufer nur den Teil der Klausurarbeit beurteilt, der ihrem oder seinem Fachgebiet ent-
spricht. In diesem Fall wird die Bewertung entsprechend der vorher festgelegten Gewichtung
der Anteile berlcksichtigt. § 18 Abs. 5 bleibt unberuhrt.

Mit elektronischen Hilfen durchgefiihrte Priifungen sind zulassig. Sie werden wie schriftliche
Prifungen behandelt. Eine elektronische Klausur (eKlausur) ist eine Priifung, die am Computer
mittels eines Prifungsprogramms durchgefiihrt wird und deren Erstellung, Durchfihrung und
Auswertung insgesamt durch Informations- und Kommunikationstechnologien unterstitzt wird.



14 Priifungsordnung fir den Studiengang Communication Systems and Networks mit dem Abschlussgrad Master of Science

Die eKlausur kommt, vorbehaltlich der technischen Mdglichkeiten, in dazu geeigneten Modulen
auf Antrag der Prifenden und mit Zustimmung des Prifungsausschusses zur Anwendung. Den
Studierenden wird vor der Prifung ausreichend Gelegenheit gegeben, sich mit dem elektroni-
schen Prifungssystem vertraut zu machen. Die eKlausur ist in Anwesenheit einer fachlich
sachkundigen Person durchzufiihren, die tGber den Prifungsverlauf eine Niederschrift anfertigt
(§ 18 Abs. 6). Es muss sichergestellt sein, dass die elektronischen Daten eindeutig und bis zum
Ablauf der Aufbewahrungsfristen den einzelnen Prifungskandidatinnen und Priifungskandida-
ten zugeordnet werden kénnen.

§ 20 Schriftliche Prafungen im Antwortwahlverfahren

(1)

(4)

()

(6)

Klausurarbeiten kénnen ganz oder teilweise auch in der Form des Antwortwahlverfahrens
durchgefuhrt werden. Hierbei haben die Studierenden unter Aufsicht schriftlich gestellte Fragen
durch die Angabe der fur zutreffend befundenen Antworten aus einem Katalog vorgegebener
Antwortméglichkeiten zu I6sen. Das Antwortwahlverfahren kommt in dazu geeigneten Modulen
auf Antrag der Prifenden und mit Zustimmung des Prifungsausschusses zur Anwendung.

Die Prifungsfragen miissen auf die mit dem betreffenden Modul zu vermittelnden Kenntnisse
und Qualifikationen abgestellt sein und zuverlassige Prifungsergebnisse ermdglichen.

Die Festlegung der Priifungsfragen und der vorgegebenen Antwortméglichkeiten (Prifungsauf-
gaben) erfolgt durch die Prifenden. Dabei ist auch schriftlich festzuhalten, welche der Antwort-
moglichkeiten als zutreffende Losung der Prifungsfragen anerkannt werden.

Die Bewertung der schriftlichen Prifung hat folgende Angaben zu enthalten:

a) Die Zahl der gestellten und die Zahl der vom Prufling zutreffend beantworteten Prifungsfra-
gen,

b) die erforderliche Mindestpunktzahl zutreffend zu beantwortender Prifungsfragen (Beste-
hensgrenze),

c) im Falle des Bestehens die Prozentzahl, um die die Anzahl der zutreffend beantworteten
Fragen die Mindestanforderungen Ubersteigt,

d) die von der oder dem Studierenden erzielte Note.

Die Prufenden haben bei der Auswertung der Prifungsleistungen aller Studierenden darauf zu
achten, ob sich aufgrund der Haufung fehlerhafter Antworten auf bestimmte Prifungsfragen An-
haltspunkte daflr ergeben, dass die Prifungsaufgabe fehlerhaft formuliert war. Ergibt sich nach
der Durchflhrung der Prifung, dass einzelne Prifungsfragen oder Antwortmdglichkeiten fehler-
haft sind, gelten die betreffenden Prifungsaufgaben als nicht gestellt. Die Zahl der Prifungs-
aufgaben vermindert sich entsprechend, bei der Bewertung ist die verminderte Aufgabenzahl
zugrunde zu legen. Die Verminderung der Prifungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil der
Studierenden auswirken.

Besteht eine Prifungsleistung nur teilweise aus Prifungsaufgaben im Antwort-Wahl-Verfahren,
gelten die Absatze 1 bis 5 nur fir den im Antwort-Wahl-Verfahren erstellten Prifungsteil. Han-
delt es sich im Falle des Satzes 1 um einen unselbstandigen Prifungsteil, finden die Bestim-
mungen des Absatzes 4 Buchstaben b) bis d) keine Anwendung.

§ 21 Mundliche Prufungen

(1)

Mindliche Priifungen werden, auf3er in Fallen des § 18 Abs. 5, vor einer Priferin oder einem
Prufer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin oder eines sachkundigen Beisitzers (§ 9
Abs. 1) oder vor mehreren Priferinnen oder Prifern (Kollegialprifung) als Gruppenprifungen
oder als Einzelprifungen abgelegt. Werden in einer Prifung mehrere Fachgebiete gemeinsam
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gepruft, wird die oder der einzelne Studierende in jedem Fachgebiet grundsatzlich nur von einer
Pruferin oder einem Prifer gepruft, es sei denn, es liegt ein Fall des § 18 Abs. 5 vor. Vor der
Festsetzung der Note hat die Priferin oder der Prifer die Beisitzerin oder den Beisitzer oder die
anderen Priferinnen oder Prifer zu horen.

Die wesentlichen Gegenstande und Ergebnisse der Prifung, insbesondere die flir die Benotung
mafgeblichen Tatsachen, sind in einem Protokoll festzuhalten. Die Note ist den Studierenden
im Anschluss an die Prifung bekannt zu geben.

Studierenden des gleichen Studiengangs soll bei mindlichen Prifungen die Teilnahme als Zu-
hérerin oder Zuhérer nach Mallgabe der raumlichen Verhaltnisse ermdglicht werden, sofern
nicht eine Prifungskandidatin oder ein Prifungskandidat bei der Anmeldung zur Prifung wider-
sprochen hat. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Pri-
fungsergebnisses.

§ 22 Weitere Prufungsformen

(1)

@)

(4)

®)

Neben Klausurarbeiten und mindlichen Prifungen kénnen fur Modulprifungen auch andere
Prifungsformen vorgesehen werden, insbesondere Referat, Hausarbeit, miindlicher Beitrag,
Projektarbeit, Entwurf, Lernportfolio oder Praktikumsbericht.

Die Prifungen der weiteren Prifungsformen werden in der Regel von einer Priferin oder einem
Prifer bewertet, soweit nicht ein Fall des § 18 Abs. 5 vorliegt.

Eine Hausarbeit (z.B. Fallstudie, Recherche) dient der Feststellung, ob die Studierenden befa-
higt sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Fachaufgabe nach wissenschaftlichen und
fachpraktischen Methoden selbststandig in schriftlicher Form zu bearbeiten. Das Thema und
der Umfang (z. B. Seitenzahl des Textteils) der Hausarbeit werden von der Pruferin bezie-
hungsweise dem Prufer zu Beginn des Semesters festgelegt.

Ein mundlicher Beitrag (z. B. Referat, Prasentation, Verhandlung, Moderation) dient der Fest-
stellung, ob die Studierenden befahigt sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine praxisori-
entierte Aufgabe nach wissenschaftlichen und fachpraktischen Methoden selbststandig zu be-
arbeiten und mittels verbaler Kommunikation fachlich angemessen darzustellen. Die Dauer des
mundlichen Beitrags wird von der Priferin beziehungsweise dem Priifer zu Beginn des Semes-
ters festgelegt. Die fir die Benotung des mindlichen Beitrags mal3geblichen Tatsachen sind in
einem Protokoll festzuhalten. Die Note ist der oder dem Studierenden spatestens eine Woche
nach dem mindlichen Beitrag bekannt zu geben.

Ein Lernportfolio dokumentiert den studentischen Kompetenzentwicklungsprozess anhand von
Prasentationen, Essays, Ausschnitten aus Praktikumsberichten, Inhaltsverzeichnissen von
Hausarbeiten, Vorlesungsmitschriften, To Do-Listen, Forschungsberichten und anderen Leis-
tungsdarstellungen und Lernproduktionen, zusammengefasst als sogenannte ,Artefakte®. Nur in
Verbindung mit der studentischen Reflexion (schriftlich, mindlich oder auch in einem Video) der
Verwendung dieser Artefakte fiir das Erreichen des zuvor durch die Priiferin oder den Priifer
transparent gemachten Lernziels wird das Lernportfolio zum Prifungsgegenstand. Wahrend
der Erstellung des Lernportfolios wird von der Priferin oder dem Prifer im Semesterverlauf
Feedback auf Entwicklungsschritte und/oder Artefakte gegeben. Als Prifungsleistung wird eine
nach dem Feedback Uberarbeitete Form des Lernportfolios — meist in elektronischer Form —
eingereicht.

Hausarbeiten und mindliche Beitrage kdnnen auch in Form einer Gruppenarbeit zur Priifung
zugelassen werden, wenn der als Priifungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des einzel-
nen Studierenden aufgrund der Angabe von Abschnitten, Arbeitsgebieten, Seitenzahlen (bei
Hausarbeiten) oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermdglichen,



16

Priifungsordnung fir den Studiengang Communication Systems and Networks mit dem Abschlussgrad Master of Science

deutlich unterscheidbar und bewertbar ist. Wenn die intendierten Lernergebnisse die Teamar-
beit insgesamt im Fokus haben, kann davon abweichend eine Gesamtbewertung der Gruppen-
arbeit stattfinden.

Il Studienverlauf

§ 23 Module und Abschluss des Studiums, Zusatzmodule

(1) Im Studium sind in allen vorgeschriebenen Modulen (Pflicht- und Wahlpflichtmodulen) Modul-
prufungen in den Prufungsformen der §§ 19 bis 22 abzulegen. Die Module des Studiums sind in
§ 24 aufgefihrt, die Prifungsformen sind, sofern sie nicht vom Prifungsausschuss im Einzel-
nen festgelegt werden (§ 16 Abs. 5 Satz 1), dem Studienverlaufsplan oder dem Modulhand-
buch zu entnehmen. Wahimoglichkeiten ergeben sich aus dem Studienverlaufsplan und wer-
den im Modulhandbuch naher erlautert.

(2) Die oder der Studierende kann sich in mehr als den zur Erreichung der vorgeschriebenen Zahl
von Leistungspunkten erforderlichen Modulen einer Prifungsleistung unterziehen (Zusatzmo-
dule). Die Ergebnisse dieser Priifungsleistungen werden auf Antrag der oder des Studierenden
in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht berticksichtigt.
Als Prifung in Zusatzmodulen gilt auch, wenn der Prifling aus einem Katalog von Wahlpflicht-
modulen mehr als die vorgeschriebene Anzahl auswahlt und durch Modulprifungen abschlieft.

§ 24 Modulpritfungen
(1) Lehrveranstaltungen und Prifungen werden in der Regel in englischer Sprache abgehalten.
(2) Die erforderlichen Module ergeben sich aus Anlage 1.

(38) Zusatzlich bekommt die oder der Studierende im Zeugnis und Diploma Supplement vermerkt,
dass sie oder er das Studium entsprechend einem vorgegebenen, die Spezialisierung beschrei-
benden Studienschwerpunkt absolviert hat, wenn sie oder er im Rahmen der Wahlpflichtmodule
(PFM1-4) vier der in Anlage 1 fiir den jeweiligen Studienschwerpunkt genannten Module erfolg-
reich absolviert hat.

(4) Das Nahere zu den abzulegenden Modulprifungen ist im Studienverlaufsplan (Anlage 1) und
im Modulhandbuch in seiner jeweils aktuellen Version dargestellt.

IV Masterarbeit und Kollogquium

§ 25 Masterarbeit; Zweck, Thema, Priuferinnen oder Prufer

(1) Die Masterarbeit ist eine schriftliche Arbeit. Sie soll zeigen, dass die oder der Studierende befa-
higt ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Thema aus ihrem oder seinem Fachgebiet so-
wohl in ihren fachlichen Einzelheiten als auch in den fachibergreifenden Zusammenhangen
nach wissenschaftlichen und fachpraktischen Methoden selbstandig zu bearbeiten. Die interdis-
ziplinare Zusammenarbeit kann auch bei der Abschlussarbeit berticksichtigt werden. Priferin-
nen und Prifer anderer Fakultaten kdnnen in fachlich geeigneten Fallen ebenfalls als Betreue-
rin oder Betreuer gewahlt werden.
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()

(4)

(®)

Das Thema der Masterarbeit kann von jeder Professorin und jedem Professor, die oder der
nach_§ 9 Abs. 1 zur Priferin beziehungsweise Prifer bestellt werden kann, gestellt und die Be-
arbeitung von ihr oder ihm betreut werden. Auf Antrag der oder des Studierenden kann der Pri-
fungsausschuss auch eine Honorarprofessorin oder einen Honorarprofessor oder mit entspre-
chenden Aufgaben betraute Lehrbeauftragte gemaf § 9 Abs. 1 zur Betreuerin oder zum Be-
treuer bestellen, wenn feststeht, dass das vorgesehene Thema der Masterarbeit nicht durch
eine fachlich zustandige Professorin oder einen fachlich zustéandigen Professor betreut werden
kann. Die Masterarbeit darf mit Zustimmung der oder des Vorsitzenden des Prifungsausschus-
ses in einer Einrichtung aufterhalb der Hochschule durchgefihrt werden, wenn sie dort ausrei-
chend betreut werden kann. Der oder dem Studierenden ist Gelegenheit zu geben, Vorschlage
fur den Themenbereich der Masterarbeit zu machen.

Auf Antrag sorgt die oder der Vorsitzende des Prifungsausschusses dafir, dass die oder der
Studierende rechtzeitig ein Thema fiir die Masterarbeit erhalt.

Die Masterarbeit kann auch in der Form einer Gruppenarbeit zugelassen werden, wenn der als
Prifungsleistung zu bewertende Beitrag der oder des Einzelnen aufgrund der Angabe von
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung
ermdglichen, deutlich unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1
erfullt.

Die Masterarbeit kann nach Absprache mit der oder dem Vorsitzenden des Prifungsausschus-
ses und der Erstpriferin oder dem Erstprifer auch in englischer Sprache verfasst werden.

§ 26 Zulassung zur Masterarbeit

(1)

(4)

Zur Masterarbeit kann zugelassen werden, wer die Zulassungsvoraussetzungen gemaf § 17
Abs. 2 und 5 erfilllt und aus den nach § 24 vorgeschriebenen Prifungen insgesamt 45 Leis-
tungspunkte gemaf § 12 erreicht hat.

Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich Gber den Studierenden- und Prifungsservice an die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Priifungsausschusses zu richten. Dem Antrag sind fol-
gende Unterlagen beizufligen, sofern sie nicht bereits vorgelegt wurden:

a) die Nachweise Uber die in Absatz 1 genannten Zulassungsvoraussetzungen,

b) eine Erklarung Uber bisherige Versuche zur Bearbeitung einer Masterarbeit oder einer an-
deren Abschlussprifung und zur Ablegung der Masterprifung,

c) die Festlegung der Wahlpflichtmodule,

d) eine Erklarung dartber, welche Priferin oder welcher Prufer zur Vorbereitung des Themas
und zur Betreuung der Masterarbeit bereit ist, und

e) gegebenenfalls: die Angabe des Themenvorschlages fir die Masterarbeit.

Der Antrag auf Zulassung kann schriftlich bis zur Bekanntgabe der Entscheidung Gber den An-
trag ohne Anrechnung auf die Zahl der moglichen Prifungsversuche zurickgenommen werden.

Uber die Zulassung entscheidet die oder der Vorsitzende des Priifungsausschusses und in
Zweifelsfallen der Prifungsausschuss. Die Zulassung ist zu versagen, wenn

a) die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erftillt oder

b) die Unterlagen unvollstandig sind oder

c) im Geltungsbereich des Grundgesetzes eine entsprechende Abschlussarbeit der oder des
Studierenden ohne Wiederholungsmdglichkeit als ,nicht ausreichend” bewertet worden ist
oder die oder der Studierende eine der in Absatz 2 Satz 2 Buchst. b) genannten Priifungen
endgiltig nicht bestanden hat.
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Im Ubrigen darf die Zulassung nur versagt werden, wenn die oder der Studierende im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes den Prifungsanspruch im gleichen Studiengang, z. B. durch
Versaumen einer Wiederholungsfrist, verloren hat.

§ 27 Ausgabe und Bearbeitung der Masterarbeit

(1)

()

(4)

Die Ausgabe der Masterarbeit erfolgt Uber die Vorsitzende oder den Vorsitzenden des Pru-
fungsausschusses. Als Zeitpunkt der Ausgabe gilt der Tag, an dem die oder der Vorsitzende
des Prifungsausschusses das von der Betreuerin oder dem Betreuer der Masterarbeit gestellte
Thema der oder dem Studierenden bekannt gibt; der Zeitpunkt ist aktenkundig zu machen.

Die Bearbeitungszeit (Zeitraum von der Ausgabe bis zur Abgabe der Masterarbeit) betragt funf
Monate. Das Thema und die Aufgabenstellung miissen so beschaffen sein, dass die Masterar-
beit innerhalb der vorgesehenen Frist abgeschlossen werden kann. Im Ausnahmefall kann die
oder der Vorsitzende des Prifungsausschusses aufgrund eines vor Ablauf der Frist gestellten
begrindeten Antrages die Bearbeitungszeit um bis zu sechs Wochen verlangern. Die Betreue-
rin oder der Betreuer der Masterarbeit soll zu dem Antrag gehdrt werden. Der Hauptteil der
Masterarbeit soll 120 Seiten nicht Giberschreiten.

Das Thema der Masterarbeit kann nur einmal und nur innerhalb der ersten zwei Wochen der
Bearbeitungszeit ohne Angabe von Griinden zurliickgegeben werden. Im Falle der Wiederho-
lung gemaR § 14 Abs. 1 ist die Riickgabe nur zuldssig, wenn die oder der Studierende bei der
Anfertigung der ersten Masterarbeit von dieser Méglichkeit keinen Gebrauch gemacht hatte.

§ 18 Abs. 4 findet entsprechende Anwendung.

§ 28 Abgabe und Bewertung der Masterarbeit

(1)

()

@)

Die Masterarbeit ist fristgeman zweifach in gebundener Form und einmal — auch zum Zwecke
der Plagiatsuiberprifung — auf elektronischem Datentrager bzw. im digitalen Format eines allge-
mein gangigen Textverarbeitungsprogramms bei der oder dem Vorsitzenden des Prifungsaus-
schusses oder einer von ihr oder ihm hierfiir benannten Stelle abzuliefern. Die Ubermittiung
durch Telekommunikationsgerate (z.B. per Telefax) ist ausgeschlossen. Der Zeitpunkt der Ab-
gabe ist aktenkundig zu machen; bei Zustellung der Arbeit durch die Post ist der Zeitpunkt der
Einlieferung bei der Post maflRgebend. Bei der Abgabe der Masterarbeit hat die beziehungs-
weise der Studierende schriftlich zu versichern, dass sie beziehungsweise er die Arbeit — bei
einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit — selbstandig ange-
fertigt und keine anderen als die angegebenen und bei Zitaten kenntlich gemachten Quellen
und Hilfsmittel benutzt hat.

Die Masterarbeit ist von zwei Pruferinnen oder Prifern zu bewerten. Eine der Priferinnen oder
einer der Prifer soll die Betreuerin oder der Betreuer der Masterarbeit sein. Die andere Pruferin
beziehungsweise der andere Prufer wird vom Prifungsausschuss bestimmt. Im Fall des

§ 25 Abs. 2 S. 2 und 3 muss sie oder er eine Professorin oder ein Professor sein. Bei nicht
Ubereinstimmender Bewertung durch die Priiferinnen oder Prifer wird die Note der Masterar-
beit aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen gebildet, wenn die Differenz der bei-
den Noten weniger als 2,0 betragt. Betragt die Differenz 2,0 oder mehr, wird vom Priifungsaus-
schuss eine dritte Priferin oder ein dritter Prifer bestimmt. In diesem Fall ergibt sich die Note
der Masterarbeit aus dem arithmetischen Mittel der beiden besseren Einzelbewertungen. Die
Masterarbeit kann jedoch nur dann als ,ausreichend” oder besser bewertet werden, wenn min-
destens zwei der Noten ,ausreichend” oder besser sind.

Fur die bestandene Masterarbeit werden siebenundzwanzig Leistungspunkte nach § 12 verge-
ben.
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§ 29 Kolloquium

(1)

()

@)

(4)

®)

\Y

Das Kolloquium erganzt die Masterarbeit, ist selbstéandig zu bewerten und soll innerhalb von
acht Wochen nach Abgabe der Masterarbeit stattfinden. Es dient der Feststellung, ob die Stu-
dentin oder der Student beféhigt ist, die Ergebnisse der Masterarbeit, ihre fachlichen und me-
thodischen Grundlagen, fachibergreifende Zusammenhange und aul3erfachlichen Bezlge
mundlich darzustellen, selbstéandig zu begriinden und ihre Bedeutung fir die Praxis einzuschat-
zen.

Zum Kolloquium kann nur zugelassen werden, wer

a) als Studentin oder Student an der Technischen Hochschule Kéln eingeschrieben oder als
Zweithoérerin oder Zweithtérer gemaf § 52 Abs. 2 HG zugelassen ist und
b) eine Masterarbeit verfasst hat, die mindestens mit ,ausreichend” bewertet worden ist.

Der Antrag auf Zulassung zum Kolloquium ist schriftlich an den Studierenden- und Prifungsser-
vice zu richten. Dem Antrag sind die Nachweise Uber die in Absatz 2 genannten Zulassungsvo-
raussetzungen beizuflgen, sofern sie nicht bereits dem Studierenden- und Prifungsservice
vorliegen. Die oder der Studierende kann die Zulassung zum Kolloquium bereits bei der Zulas-
sung zur Masterarbeit nach § 26 beantragen; in diesem Fall erfolgt die Zulassung zum Kollo-
quium, sobald dem Studierenden- und Priifungsservice alle erforderlichen Nachweise und Un-
terlagen vorliegen.

Das Kolloquium wird in der Regel von den Priiferinnen und Priifern der Masterarbeit abgenom-
men und bewertet. Im Fall des § 28 Abs. 2 Satz 6 wird das Kolloquium von den Pruferinnen und
Prufern abgenommen, aus deren Einzelbewertungen die Note der Masterarbeit gebildet worden
ist.

Das Kolloquium wird als mindliche Prifung von etwa 45 Minuten Dauer durchgeftihrt. Die Vor-
schriften fur mundliche Modulprifungen (§ 21) finden entsprechende Anwendung.

Fir das bestandene Kolloquium werden drei Leistungspunkte im Sinne von § 12 vergeben.

Ergebnis der Masterprufung

§ 30 Ergebnis der Masterprifung

(1)

Die Masterprifung ist bestanden, wenn 90 Leistungspunkte erbracht worden sind. Dies setzt
voraus, dass alle geforderten Modulprifungen bestanden sowie die Masterarbeit und das Kollo-
quium mindestens als ,ausreichend” bewertet worden sind.

Die Masterprifung ist nicht bestanden, wenn eine der in Absatz 1 genannten Prifungsleistun-
gen endgltig als ,nicht ausreichend” bewertet worden ist oder als ,nicht ausreichend” bewertet
gilt. Uber die nicht bestandene Masterpriifung wird ein Bescheid erteilt, der mit einer Rechts-
behelfsbelehrung zu versehen ist. Auf Antrag stellt die oder der Vorsitzende des Priifungsaus-
schusses nach der Exmatrikulation eine Bescheinigung aus, die die erbrachten Prifungs- und
Studienleistungen und deren Benotung sowie die zur Masterprifung noch fehlenden Prifungs-
leistungen enthalt. Aus der Bescheinigung muss hervorgehen, dass die oder der Studierende
die Masterprufung endgultig nicht bestanden hat. Auf Antrag stellt die oder der Vorsitzende des
Prufungsausschusses eine Bescheinigung aus, die nur die erbrachten Prifungs- und Studienle-
istungen und deren Benotung enthalt.
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§ 31 Zeugnis, Gesamtnote, Diploma Supplement

(1)

()

(®)

(6)

(7)

Uber die bestandene Masterpriifung wird unverziiglich, méglichst innerhalb von vier Wochen
nach der Bewertung, ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis enthalt die Noten und Leistungs-
punkte aller Modulprifungen, das Thema, die Noten und die Leistungspunkte der Masterarbeit
und des Kolloquiums sowie die Gesamtnote der Masterprufung und gegebenenfalls, bei einer
von anderen Hochschulen anerkannten Leistung, deren Herkunft. AuRerdem werden auf dem
Zeugnis die gemal § 24 Absatz 3 absolvierten Studienschwerpunkte vermerkt.

Die Gesamtnote der Masterprifung ergibt sich als Durchschnitt der mit ihren Leistungspunkten
oder anderweitig (in § 24 oder Studienverlaufsplan geregelt) gewichteten Noten der Modulpri-
fungen und der Masterarbeit und des Kolloquiums. Hat die oder der Studierende aus dem
Wahlpflichtkatalog mehr als die erforderlichen Module ausgewahlt und mit mindestens ,ausrei-
chend” bestanden, gehen diejenigen Modulnoten in die Berechnung der Gesamtnote ein, die
von der oder dem beim Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit (§26 Absatz 2) als Wahlpflicht-
module festgelegt wurden.

In die Gesamtnote flielen die Noten von Zusatzmodulen gem. § 23 Abs. 2 nicht ein.

Das Zeugnis ist von der oder dem Vorsitzenden des Prifungsausschusses zu unterzeichnen
und tragt das Datum des Tages, an dem die letzte Prifungsleistung erbracht worden ist.

Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird der oder dem Studierenden die Masterurkunde mit dem Da-
tum des Zeugnisses ausgehandigt. Darin wird die Verleihung des Mastergrades gemaf
§ 2 Abs. 5 beurkundet.

Die Masterurkunde wird von der Dekanin oder dem Dekan der jeweiligen Fakultat und der oder
dem Vorsitzenden des Prufungsausschusses unterzeichnet und mit dem Siegel der Techni-
schen Hochschule KéIn versehen.

Gleichzeitig mit Zeugnis und Urkunde wird ein Diploma Supplement in englischer Sprache ent-
sprechend den Richtlinien und Vereinbarungen der Hochschulrektorenkonferenz ausgestellt.

VI Schlussbestimmungen

§ 32 Einsicht in die Prifungsakten

Nach Ablegung des jeweiligen Versuchs einer Modulprifung beziehungsweise der Masterarbeit
und des Kolloquiums wird der oder dem Studierenden auf Antrag Einsichtnahme in die betref-
fende schriftliche oder elektronische Prifungsarbeit, in gegebenenfalls vorhandene darauf be-
zogene Gutachten der Prifenden und in das Prifungsprotokoll einer mindlichen Priifung ge-
wahrt. Die Einsichthahme in eine mindestens mit ,ausreichend” bewertete Masterarbeit ist erst
nach Ablegung des darauf bezogenen Kolloquiums (falls vorgesehen) mdéglich. Die Einsicht-
nahme ist binnen eines Monats nach Bekanntgabe der Note der Modulpriifung beziehungs-
weise der Aushandigung des Prifungszeugnisses oder der Bescheinigung Uiber das endgliltige
Nichtbestehen der Masterpriifung bei der oder dem Vorsitzenden des Priifungsausschusses zu
beantragen. Die oder der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme.

§ 33 Ungdltigkeit von Priafungen

(1) Hat eine Studentin oder ein Student bei einer Prifung getduscht und wird diese Tatsache erst

nach der Aushandigung des Zeugnisses, der Masterurkunde, des Diploma Supplements oder
der Bescheinigungen nach § 30 Abs. 2 Satz 3 und 5 bekannt, so kann der Priifungsausschuss
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nachtraglich die Noten fir diejenigen Prifungsleistungen, bei deren Erbringung die Studentin
oder der Student getduscht hat, entsprechend berichtigen und die Masterprifung ganz oder
teilweise flr nicht bestanden erklaren.

(2) Waren die Voraussetzungen fir die Zulassung zu einer Priifung nicht erfillt, ohne dass die Stu-
dentin oder der Student hiertiber tduschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushandi-
gung des Zeugnisses, der Masterurkunde, des Diploma Supplements oder der Bescheinigung
nach § 30 Abs. 2 Satz 3 und 5 bekannt, wird dieser Mangel durch das Bestehen der Priifung
geheilt. Hat die Studentin oder der Student die Zulassung vorsatzlich zu Unrecht erwirkt, ent-
scheidet der Prifungsausschuss unter Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes fiir das
Land Nordrhein-Westfalen tber die Rechtsfolgen.

(3) Das unrichtige Prifungszeugnis, die Masterurkunde und das Diploma Supplement oder die un-
richtige Bescheinigung nach § 30 Abs. 2 Satz 3 und 5 sind einzuziehen und gegebenenfalls
neu zu erteilen. Eine Entscheidung nach Absatz 1 und 2 ist nach einer Frist von finf Jahren
nach Ausstellung des Priifungszeugnisses oder der Bescheinigung nach § 30 Abs. 2 Satz 3
und 5 ausgeschlossen.

§ 34 Inkrafttreten; Ubergangsvorschriften

(1) Diese Masterpriifungsordnung tritt mit Wirkung vom 01. September 2020 in Kraft und wird in
den Amtlichen Mitteilungen der Technischen Hochschule Kéln veréffentlicht.

(2) Diese Priufungsordnung gilt fir alle Studierenden, die ab dem Wintersemester 2020/21 ein Stu-
dium im Masterstudiengang Communication Systems and Networks der Technischen Hoch-
schule Kéln aufnehmen oder sich dafiir bewerben. Absatz 3 gilt darliber hinaus auch fir diejeni-
gen Studierenden, die in den Masterstudiengang Communication Systems and Networks auf
der Grundlage der Masterprifungsordnung vom 08. Juli 2013 (Amtliche Mitteilung 07/2013) ein-
geschrieben sind.

(3) Die Prufungsordnung fiir den Masterstudiengang Communication Systems and Networks der
Technischen Hochschule Kéln vom 08. Juli 2013 (Amtliche Mitteilung 07/2013) tritt mit Wirkung
vom 31. Oktober 2023 auler Kraft. Studierende, die dieser Prifungsordnung unterliegen, kon-
nen ihr Studium bis zum Auslaufen der bisherigen Priifungsordnung nach dieser abschliel3en.
Danach unterliegen sie der vorliegenden Prifungsordnung. Auf Antrag der oder des Studieren-
den ist auch ein vorzeitiger Wechsel in die vorliegende Prifungsordnung mdglich.

(4) Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultatsrats der Fakultat fir Informations-, Me-
dien- und Elektrotechnik der Technischen Hochschule KéIn vom 01. Juli 2020 und nach rechtli-
cher Uberpriifung durch das Préasidium der Technische Hochschule Kéln vom 16. Dezember

2020.
Koln, den 04. Januar 2021 Der Prasident
der Technischen Hochschule Kdln
Prof. Dr. Stefan Herzig
Anlage:

Anlage 1: Studienverlaufsplan



Anlage 1: Studienverlaufsplan

Legende fiir alle folgenden Tabellen:

LP: Leistungspunkte nach ECTS

benotet: Modul schlie3t mit benoteter Prifung ab.

ULP: Modul enthalt unbenotete lehrveranstaltungsbegleitende Prifungsleistung (z.B. Prak-
tikum) als Voraussetzung fur Teilnahme an abschlieRenden Prifungsteilen (§ 17 Ab-

satz 3).
a) Studienverlaufsplan (Studienbeginn Sommersemester)
Modul-ID Modulbezeichnung ULP | benotet LP
1. Semester
HIM Advanced Mathematics nein | ja 5
BSN Fundamentals of System and Network Theory ja ja 5
PFMA1 Profile Module 1 ja 5
PFM2 Profile Module 2 ja 5
EL1 Elective 1 ja 5
PM Project Management nein | nein 5
2. Semester
PFM3 Profile Module 3 ja 5
PFM4 Profile Module 4 ja 5
RP Research Project nein | ja 10
EL2 Elective 2 ja 5
EL3 Elective 3 ja 5
3. Semester
MAA Masterarbeit nein | ja 27
KOLL Colloquium nein | ja 3
b) Studienverlaufsplan (Studienbeginn Wintersemester)

Modul-ID Modulbezeichnung ULP | benotet LP
1. Semester
HIM Advanced Mathematics nein | ja 5
PFM3 Profile Module 3 ja 5
PFM4 Profile Module 4 ja 5
PM Project Management nein | nein 5
EL1 Elective 1 ja 5
EL2 Elective 2 ja 5
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Modul-ID Modulbezeichnung ULP | benotet LP
2. Semester
BSN Fundamentals of System and Network Theory ja ja 5
PFMA1 Profile Module 1 ja 5
PFM2 Profile Module 2 ja 5
RP Research Project nein | ja 10
EL3 Elective 3 ja 5
3. Semester
MAA Masterarbeit nein | ja 27
KOLL Colloquium nein | ja 3
c) Studienschwerpunkte
Die Module PFM1-4 sind aus der unten stehenden Liste zu entnehmen. Fur das Erreichen eines Stu-
dienschwerpunktes missen alle vier Module aus der Liste des jeweiligen Studienschwerpunktes
stammen.
Modul-ID Modulbezeichnung ULP | benotet LP
Studienschwerpunkt Communication Systems
ACC Advanced Channel Coding ja ja 5
AMC Advanced Multimedia Communications ja ja 5
DLA Deep Learning Architectures ja ja 5
DSP Digital Signal Processing ja ja 5
KRY Cryptography ja ja 5
NGN Next Generation Networks ja ja 5
ODUN Optische u. drahtlose Ubertragungsnetze ja ja 5
RFSD RF System Design ja ja 5
VAE Virtual Acoustic Environments ja ja 5
Studienschwerpunkt Networks & Security
AMC Advanced Multimedia Communications ja ja 5
EBS Embedded Security ja ja 5
IS IT Security ja ja 5
KRY Cryptography ja ja 5
KVS Kommunikation in verteilten Systemen ja ja 5
NGN Next Generation Networks ja ja 5
PET Identification and Privacy Enhanced Technologies ja ja 5
SIN Servicemanagement in Netzen ja ja 5
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Modul-ID Modulbezeichnung ULP | benotet LP
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Modul-ID Modulbezeichnung ULP | benotet LP

VPN Virtuelle Private Netze ja ja 5

ZK Zuverlassigkeit von Systemen ja ja 5

Auf Antrag kdnnen andere fachlich geeignete Module, die an einer anderen Hochschule oder in ei-
nem anderen Studiengang abgelegt wurden, im Rahmen eines der Studienschwerpunkte anerkannt
werden. Uber die Anerkennung entscheidet der Priifungsausschuss, gegebenenfalls nach Anhérung
fachlich geeigneter Lehrender.

d) Allgemeiner Wahlkatalog

Fir die Module EL1-3 durfen alle unter c) genannten Module, sowie nach vorheriger Zustimmung
des Prufungsausschusses weitere technische Module aus dem Master-Angebot der Fakultat fur In-
formations-, Medien- und Elektrotechnik der TH Kdln und des Fachbereichs Informatik der Hoch-
schule Rhein-Sieg gewahlt werden.

Darliber hinaus kann nach vorheriger Zustimmung des Prifungsausschusses eines der Module auch
aus anderen Lehrangeboten fir Studierende aus Masterstudiengdngen gewahlt werden. Hierbei
kann dieses Modul auf Antrag auch durch mehrere kleinere Module erfllt werden, wenn damit in
Summe die geforderten Leistungspunkte erbracht werden.

Auf Antrag kénnen fachlich geeignete Module, die an einer anderen Hochschule oder in einem ande-
ren Studiengang abgelegt wurden, im Rahmen der Wahlpflichtmodule EL1-3 anerkannt werden.
Uber die Anerkennung entscheidet der Priifungsausschuss, gegebenenfalls nach Anhérung fachlich
geeigneter Lehrender.



Modul-ID Modulbezeichnung ULP | benotet LP

VPN Virtuelle Private Netze ja ja 5

ZK Zuverlassigkeit von Systemen ja ja 5

Auf Antrag kdnnen andere fachlich geeignete Module, die an einer anderen Hochschule oder in ei-
nem anderen Studiengang abgelegt wurden, im Rahmen eines der Studienschwerpunkte anerkannt
werden. Uber die Anerkennung entscheidet der Priifungsausschuss, gegebenenfalls nach Anhérung
fachlich geeigneter Lehrender.

d) Allgemeiner Wahlkatalog

Fir die Module EL1-3 durfen alle unter c) genannten Module, sowie nach vorheriger Zustimmung
des Prufungsausschusses weitere technische Module aus dem Master-Angebot der Fakultat fur In-
formations-, Medien- und Elektrotechnik der TH Kdln und des Fachbereichs Informatik der Hoch-
schule Rhein-Sieg gewahlt werden.

Darliber hinaus kann nach vorheriger Zustimmung des Prifungsausschusses eines der Module auch
aus anderen Lehrangeboten fir Studierende aus Masterstudiengdngen gewahlt werden. Hierbei
kann dieses Modul auf Antrag auch durch mehrere kleinere Module erfllt werden, wenn damit in
Summe die geforderten Leistungspunkte erbracht werden.

Auf Antrag kénnen fachlich geeignete Module, die an einer anderen Hochschule oder in einem ande-
ren Studiengang abgelegt wurden, im Rahmen der Wahlpflichtmodule EL1-3 anerkannt werden.
Uber die Anerkennung entscheidet der Priifungsausschuss, gegebenenfalls nach Anhérung fachlich
geeigneter Lehrender.



	Deckblatt_04_2021
	A.M. mit Hinweis zum Rügeausschluss binnen Jahresfrist
	PO_MaCSN_Clean



